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Gestaltungsvorschriften bei Rasenbestattungen 
 
 
Hierbei handelt es sich um eine Sarg -oder Urnenbestattung auf einem gesonderten 
Reihengrabfeld auf den Friedhöfen der Gemeinde Kreuzau. Die Grabfläche wird 
nach der Beerdigung wieder eingesät und von der Gemeinde gepflegt. 
 
Grabmale sind nur als liegende Gedenktafeln, die in den Rasen eingelassen  
sind, zulässig. 
 
Folgende Maße müssen verwendet werden: 
 
Länge: 0,30 m 
Breite: 0,40 m 
Tiefe:   0,15 m 
 
Die Platten sind auf Fundamenten ebenerdig dauerhaft zu befestigen. Für die 
Grabplatten darf nur Naturstein aus Impala-Granit verwendet werden. 
 
Schriften, Ornamente und Symbole müssen in die Tafel eingearbeitet sein. 
 
Grabeinfassungen, auch gärtnerische Gestaltungen, Bepflanzungen auf 
Rasenflächen, das Aufbringen von Gebinden, Blumen, sonstigem Grabschmuck und 
das Bestreuen mit Kies, Splitt, Asche und Kunststoffen sind nicht zulässig. 
 
Ich bitte um Beachtung der o.g. Gestaltungsvorschriften. 
 
I.A. 
 
 
 
 


